
Annahmevoraussetzungen     
zur SV FirmenPolice (Stand 05/23) 

Vorversicherung 
und Vorschäden

Gebäude, Inventar 
und oder 

Ertragsausfall

Betriebshaftpflicht-
versicherung

(Umwelt-
Basisversicherung)

SV Cyberschutz

.

• Die Vorversicherung(en) zu den beantragten Bausteinen 
dürfen nicht vom Versicherer gekündigt worden sein.

• In den letzten fünf Jahren (zehn Jahre im Falle von 
Überschwemmung und Rückstau, Erdbeben, Erdfall, 
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen) darf es in einem der 
gewählten Bausteinen nicht zu drei oder mehr Schäden 
gekommen sein.

• Hierzu zählen ebenfalls Schäden, die bislang sowohl bei 
anderen Versicherern als auch bei der SV 
SparkassenVersicherung versichert waren.

• Die Gebäude und Dächer befinden sich in einem 
einwandfreien Zustand.

• Der Betrieb ist nicht ganz oder teilweise stillgelegt.
Sicherungsanforderungen für die Einbruchdiebstahl-
versicherung
• Alle Außentüren sind durch bündige Zylinderschlösser 

gesichert.
• Zusätzliche Anforderungen entnehmen Sie bitte dem 

Angebot.
Photovoltaikanlage
• Die zu versichernde Photovoltaikanlage ist von einem 

Fachbetrieb installiert worden.

• Es werden Updates vom Hersteller für die von Ihnen 
verwendeten Betriebssysteme und Programme 
einschließlich Antivirensoftware und Firewalls 
bereitgestellt und von Ihnen unverzüglich auf Ihren IT-
Systemen installiert.

• Sie führen regelmäßig (Empfehlung: mindestens einmal 
wöchentlich) eine Datenvollsicherung (Backup) durch, 
welche getrennt von Ihrem System gelagert wird.

• Ihr Umsatz wird zu weniger als 50 % von Ihren eigenen 
IT-Systemen betriebenen Internetauftritt oder 
Onlinehandel erwirtschaftet.

• Es gibt individuelle, durch komplexe Passwörter 
geschützte Benutzerkonten je Anwender.

• Es gab in den letzten fünf Jahren keinen Cyber-Vorfall.

• Es dürfen keine bestehenden oder beseitigten 
Verunreinigungen des Bodens, des Wassers, des 
Grundwassers oder sonstige umweltrelevante 
Betriebsstörungen im Bereich der zu versichernden 
Betriebsstandorte vorliegen.

• Es dürfen keine Schutzgebiete (Natur-/Vogelschutz-/FFH-
Gebiet/Trinkwasserschutzgebiet o. ä.) oder geschützte 
Tier- oder Pflanzenarten auf Ihren Betriebsgrundstücken 
bzw. unmittelbar angrenzend zu Ihren 
Betriebsgrundstücken vorliegen.

• Es dürfen keine Beschwerden oder Ansprüche von 
Nachbarn/Anwohnern oder Naturschutzverbänden oder 
von anderen Seiten (z. B. Behörden) gegen Sie 
angedroht/erhoben/geltend gemacht worden sein.


